
VERORDNUNG (EG) Nr. 1027/2006 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

vom 14. Juni 2006

über statistische Berichtspflichten von Postgiroämtern, die Einlagen von im Euro-Währungsgebiet
ansässigen nicht monetären Finanzinstituten entgegennehmen

(EZB/2006/8)

DER EZB-RAT —

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom
23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten
durch die Europäische Zentralbank (1), insbesondere auf Artikel
5 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2533/98 ist die Europäische Zentralbank (EZB) zur Er-
füllung ihrer statistischen Berichtspflichten befugt, inner-
halb der Grenzen des Referenzkreises der Berichtspflich-
tigen und der Erfordernisse im Hinblick auf die Erfüllung
der Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralban-
ken mit Unterstützung der nationalen Zentralbanken
(NZBen) statistische Daten zu erheben. In Artikel 2 Ab-
satz 2 Buchstabe b ist ferner festgelegt, dass Postgiroäm-
ter (POGI), soweit dies zur Erfüllung der statistischen
Berichtspflichten gegenüber der EZB unter anderem im
Bereich der Geld- und Bankenstatistik erforderlich ist,
zum Referenzkreis der Berichtspflichtigen gehören.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 2423/2001 der Europäischen
Zentralbank vom 22. November 2001 über die konsoli-
dierte Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute
(EZB/2001/13) (2) wurde auf der Grundlage der Verord-
nung (EG) Nr. 2533/98 erlassen. Gemäß Artikel 2 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 2423/2001 (EZB/2001/13)
besteht der tatsächliche Kreis der Berichtspflichtigen aus
den im Staatsgebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten
gebietsansässigen monetären Finanzinstituten (MFI).

(3) Die monetären Aggregate des Euro-Währungsgebiets und
ihre Gegenposten werden primär von den gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 2423/2001 (EZB/2001/13) erhobe-
nen MFI-Bilanzdaten abgeleitet. Dabei schließen die mo-
netären Aggregate des Euro-Währungsgebiets nicht nur
monetäre Verbindlichkeiten von MFI gegenüber im
Euro-Währungsgebiet ansässigen Nicht-MFI (außer Zent-
ralstaat) ein, sondern auch monetäre Verbindlichkeiten
des Zentralstaats gegenüber im Euro-Währungsgebiet an-
sässigen Nicht-MFI (außer Zentralstaat). Daher werden
derzeit ergänzende statistische Daten über vom Zentral-
staat entgegengenommene Einlagen sowie dessen Bar-

geldbestände und Bestände an von MFI ausgegebenen
Wertpapieren gemäß der Leitlinie EZB/2003/2 vom 6.
Februar 2003 über bestimmte statistische Berichtsanfor-
derungen der Europäischen Zentralbank und die von den
nationalen Zentralbanken anzuwendenden Verfahren zur
Meldung statistischer Daten im Bereich der Geld- und
Bankenstatistik (3) erhoben.

(4) In einigen der teilnehmenden Mitgliedstaaten zählen
POGI nicht mehr zum Sektor Zentralstaat gemäß dem
Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Euro-
päischen Gemeinschaft („ESVG 95“) (4) und sind nicht auf
die ausschließliche Entgegennahme von Einlagen für ihre
Finanzministerien beschränkt, sondern dürfen auch Ein-
lagen auf eigene Rechnung entgegennehmen. Es ist daher
nicht mehr möglich, dass statistische Daten über solche
Einlagen im Rahmen der Leitlinie EZB/2003/2 gemeldet
werden.

(5) POGI, die Einlagen entgegennehmen, üben in dieser Hin-
sicht eine Tätigkeit aus, die derjenigen von MFI ähnlich
ist. Daher sollten beide Arten von Rechtssubjekten inso-
fern ähnlichen statistischen Berichtspflichten unterliegen,
als diese Berichtspflichten für ihre wirtschaftliche Tätig-
keit relevant sind.

(6) Um eine solche harmonisierte Behandlung sicherzustellen
und die Verfügbarkeit statistischer Daten über von POGI
entgegengenommene Einlagen zu gewährleisten, ist der
Erlass einer neuen Verordnung erforderlich, in der diesen
Rechtssubjekten Berichtspflichten auferlegt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind die nachfolgend aufgeführten
Begriffe wie folgt zu verstehen:

— Die Begriffe „teilnehmender Mitgliedstaat“, „Berichtspflich-
tige“ und „Gebietsansässiger“ haben dieselbe Bedeutung wie
in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2533/98.
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(1) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8.
(2) ABl. L 333 vom 17.12.2001, S. 1. Verordnung zuletzt geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 2181/2004 (EZB/2004/21) (ABl.
L 371 vom 18.12.2004, S. 42).

(3) ABl. L 241 vom 26.9.2003, S. 1. Leitlinie zuletzt geändert durch die
Leitlinie EZB/2005/4 (ABl. L 109 vom 29.4.2005, S. 6).

(4) In der Fassung der vom Rat der Europäischen Union verabschiedeten
Verordnung (EG) Nr. 2223/96 vom 25. Juni 1996 zum Europä-
ischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationa-
ler und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft (ABl.
L 310 vom 30.11.1996, S. 1). Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1267/2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 180 vom 18.7.2003, S. 1).



— Unter „Postgiroamt (POGI)“ ist ein Postdienstleistungsunter-
nehmen zu verstehen, das zum Sektor „Nichtfinanzielle Ka-
pitalgesellschaften“ (Sektor 11 des ESVG 95) gehört und
neben Postdienstleistungen Einlagen von im Euro-Wäh-
rungsgebiet ansässigen Nicht-MFI zur Erbringung von Geld-
transferleistungen für seine Einleger entgegennimmt.

Artikel 2

Tatsächlicher Kreis der Berichtspflichtigen

(1) Der tatsächliche Kreis der Berichtspflichtigen besteht aus
den im Staatsgebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten gebiets-
ansässigen POGI.

(2) Das Direktorium der EZB kann eine Liste der POGI er-
stellen und führen, die dieser Verordnung unterliegen. Die
NZBen und die EZB machen den betreffenden POGI die Liste
und deren aktualisierte Fassungen in geeigneter Weise zugäng-
lich, unter anderem auf einem elektronischen Datenträger, über
das Internet, oder — auf Antrag des betreffenden POGI — auch
in gedruckter Form. Die Liste hat rein informatorischen Charak-
ter. Ist jedoch die zuletzt zur Verfügung gestellte Fassung der
Liste fehlerhaft, verhängt die EZB keine Sanktion, sofern ein
POGI, das seine Berichtspflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt
hat, in gutem Glauben auf die fehlerhafte Liste vertraut hat.

(3) Die NZBen können POGI unter der Bedingung, dass die
erforderlichen statistischen Daten bereits aus anderen verfügba-
ren Quellen bezogen werden, eine Ausnahmeregelung von der
in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtung zur Meldung
statistischer Daten gewähren. Die NZBen überprüfen rechtzeitig
die Einhaltung dieser Bedingung, um gegebenenfalls eine Aus-
nahmeregelung mit Wirkung von Beginn eines jeden Jahres im
Einvernehmen mit der EZB zu gewähren oder zu widerrufen.

Artikel 3

Statistische Berichtspflichten

(1) Der tatsächliche Kreis der Berichtspflichtigen meldet mo-
natlich statistische Daten zur Bilanz zum Monatsende hinsicht-
lich der Bestände an die NZB des teilnehmenden Mitgliedstaats,
in dem das POGI gebietsansässig ist.

(2) Die nach dieser Verordnung zu meldenden statistischen
Daten werden in den Anhängen I und II festgelegt und beziehen
sich auf Geschäfte, die ein POGI auf eigene Rechnung durch-
führt.

(3) Die nach dieser Verordnung zu meldenden statistischen
Daten werden gemäß den in Anhang III festgelegten Mindest-
anforderungen für die Übermittlung, Exaktheit, konzeptionelle
Erfüllung und Korrekturen gemeldet.

(4) Die Berichtsverfahren, die vom Kreis der tatsächlich Be-
richtspflichtigen einzuhalten sind, werden von den NZBen in
Übereinstimmung mit den nationalen Gegebenheiten festgelegt
und durchgeführt. Die NZBen stellen sicher, dass solche Be-
richtsverfahren die nach dieser Verordnung zu meldenden sta-
tistischen Daten liefern und eine genaue Überprüfung der Ein-
haltung der in Anhang III festgelegten Mindestanforderungen für
die Übermittlung, Exaktheit, konzeptuelle Erfüllung und Kor-
rekturen ermöglichen.

(5) Nachdem ein Berichtspflichtiger die Öffentlichkeit über
eine beabsichtigte Verschmelzung, Spaltung oder andere Form
der Reorganisation, die die Erfüllung seiner statistischen Be-
richtspflichten zu beeinträchtigen vermag, informiert hat, be-
nachrichtigt er die betreffende NZB rechtzeitig vor Wirksam-
werden der Verschmelzung, Spaltung oder Reorganisationsmaß-
nahme über das Verfahren, das er beabsichtigt, um seinen sta-
tistischen Berichtspflichten nach Maßgabe dieser Verordnung
nachzukommen.

Artikel 4

Vorlagefrist

Die NZBen übermitteln der EZB die gemäß Artikel 3 Absätze 1
und 2 zu meldenden Daten bis zum Geschäftsschluss des 15.
Arbeitstags nach dem Ende des Monats, auf den sie sich be-
ziehen. Die NZBen entscheiden darüber, wann sie die Daten von
den Berichtspflichtigen benötigen, um diese Frist einhalten zu
können.

Artikel 5

Rechnungslegungsvorschriften

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 sind die von POGI für
die Meldungen gemäß dieser Verordnung angewandten Rech-
nungslegungsvorschriften in der nationalen Umsetzung der
Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986
über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss
von Banken und anderen Finanzinstituten (1) sowie in sonstigen
geltenden internationalen Rechnungslegungsstandards festgelegt,
soweit diese jeweils auf POGI Anwendung finden. Unbeschadet
der in den teilnehmenden Mitgliedstaaten geltenden Rechnungs-
legungspraktiken und Aufrechnungsmöglichkeiten werden sämt-
liche finanzielle Aktiva und Passiva für statistische Zwecke auf
Bruttobasis gemeldet.

(2) Verbindlichkeiten aus Einlagen und Kredite werden zu
dem am Monatsende ausstehenden Nominalwert auf Bruttobasis
gemeldet. Unter Nominalwert ist der Kapitalbetrag zu verstehen,
den an den Gläubiger zurückzuzahlen ein Schuldner vertraglich
verpflichtet ist.
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(1) ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1.



(3) Die NZBen können die Meldung wertberichtigter Kredite
nach Abzug von Rückstellungen sowie die Meldung erworbener
Kredite zu dem zum Zeitpunkt des Erwerbs vereinbarten Preis
zulassen, wenn alle gebietsansässigen Berichtspflichtigen Mel-
dungen dieser Art vornehmen und diese erforderlich sind, um
die Kontinuität der statistischen Bewertung von Krediten mit
den für Zeiträume vor Januar 2005 gemeldeten Daten zu wah-
ren.

Artikel 6

Überprüfung und Zwangserhebung

Das Recht zur Überprüfung oder Zwangserhebung statistischer
Daten, die die Berichtspflichtigen nach Maßgabe der in dieser
Verordnung festgelegten Berichtspflichten liefern, wird von den
NZBen ausgeübt. Das Recht der EZB, dieses Recht selbst auszu-
üben, bleibt hiervon unberührt. Dieses Recht kommt insbeson-
dere dann zur Anwendung, wenn ein POGI aus dem tatsäch-

lichen Kreis der Berichtspflichtigen die in Anhang III festgeleg-
ten Mindestanforderungen für die Übermittlung, Exaktheit, kon-
zeptionelle Erfüllung und Korrekturen nicht erfüllt.

Artikel 7

Schlussbestimmungen

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 14. Juni 2006.

Für den EZB-Rat
Der Präsident der EZB
Jean-Claude TRICHET
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ANHANG II

DEFINITIONEN IN BEZUG AUF DIE STATISTISCHEN BERICHTSPFLICHTEN

Allgemeine Definitionen

POGI konsolidieren für statistische Zwecke die Geschäfte all ihrer im gleichen nationalen Staatsgebiet ansässigen Nieder-
lassungen (satzungsmäßiger Sitz bzw. Hauptverwaltung und/oder Zweigniederlassungen). Eine Konsolidierung zu statisti-
schen Zwecken über nationale Grenzen hinweg ist nicht zulässig.

Handelt es sich bei einer Muttergesellschaft und deren Tochtergesellschaften um im gleichen nationalen Staatsgebiet
ansässige POGI, so ist es der Muttergesellschaft gestattet, die Geschäftsaktivitäten dieser Tochtergesellschaften in ihrer
statistischen Meldung zu konsolidieren. Tochtergesellschaften sind eigenständige Kapitalgesellschaften, an denen ein
anderes Rechtssubjekt die Mehrheit der Anteilsrechte oder alle Anteile besitzt, während Zweigstellen nicht als Kapitalge-
sellschaften geführte (rechtlich unselbständige) Rechtssubjekte sind, die vollständig zum Unternehmen gehören.

Hat ein POGI innerhalb des Staatsgebiets der anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässige Zweigstellen, so muss der
satzungsmäßige Sitz bzw. die Hauptverwaltung in einem bestimmten teilnehmenden Mitgliedstaat die Positionen gegen-
über all diesen Zweigstellen als Positionen gegenüber Gebietsansässigen in den anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten
berücksichtigen. Umgekehrt muss eine in einem bestimmten teilnehmenden Mitgliedstaat ansässige Zweigstelle die Posi-
tionen gegenüber dem satzungsmäßigen Sitz bzw. der Hauptverwaltung oder anderen, innerhalb der teilnehmenden
Mitgliedstaaten ansässigen Zweigstellen desselben Instituts als Positionen gegenüber Gebietansässigen in anderen teilnehm-
enden Mitgliedstaaten berücksichtigen.

Hat ein POGI außerhalb des Staatsgebiets teilnehmender Mitgliedstaaten ansässige Zweigstellen, so muss der satzungs-
mäßige Sitz bzw. die Hauptverwaltung in einem bestimmten teilnehmenden Mitgliedstaat die Positionen gegenüber all
diesen Zweigstellen als Positionen gegenüber Gebietsansässigen in der übrigen Welt berücksichtigen. Umgekehrt muss
eine in einem bestimmten teilnehmenden Mitgliedstaat ansässige Zweigstelle die Positionen gegenüber dem satzungs-
mäßigen Sitz bzw. der Hauptverwaltung oder anderen, außerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässigen Zweig-
stellen desselben Instituts als Positionen gegenüber Gebietansässigen in der übrigen Welt berücksichtigen.

In Off-Shore-Finanzzentren ansässige POGI werden statistisch als Gebietsansässige der Staatsgebiete behandelt, in denen
die Zentren ansässig sind.

Definition von Sektoren

Das ESVG 95 enthält die Normen für die Sektoreneinteilung. Die Abgrenzung der in den teilnehmenden Mitgliedstaaten
ansässigen Geschäftspartner der POGI erfolgt nach ihrer Zugehörigkeit zu dem jeweiligen inländischen Sektor bzw. ihrer
Zuordnung im Einklang mit der für statistische Zwecke erstellten Liste der MFI und dem im geld- und bankenstatistischen
Handbuch der EZB zur Sektorenklassifizierung enthaltenen Leitfaden für die Zuordnung von Kunden („Guidance for the
statistical classification of customers“), dessen Klassifizierungskriterien so weit wie möglich dem ESVG 95 folgen.

Zu den „MFI“ gehören die folgenden Sektoren und Teilsektoren:

— monetäre Finanzinstitute (MFI): gebietsansässige Kreditinstitute im Sinne des Gemeinschaftsrechts sowie andere gebiets-
ansässige Finanzinstitute, deren Geschäftstätigkeit darin besteht, Einlagen bzw. Einlagensubstitute im engeren Sinne
von anderen Rechtssubjekten als MFI entgegenzunehmen und Kredite auf eigene Rechnung (zumindest im wirtschaft-
lichen Sinne) zu gewähren und/oder in Wertpapieren zu investieren;

— Kreditinstitute: im Sinne des Gemeinschaftsrechts (1) a) ein Unternehmen, dessen Tätigkeit darin besteht, Einlagen oder
andere rückzahlbare Gelder des Publikums entgegenzunehmen (2) und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren,
oder b) ein E-Geld-Institut im Sinne der Richtlinie 2000/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. September 2000 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten (3);

— Zentralbanken: die nationalen Zentralbanken der teilnehmenden Mitgliedstaaten und die EZB;

— Geldmarktfonds: Investmentfonds, deren Anteile liquiditätsmäßig enge Einlagensubstitute darstellen und die ihre Mittel
hauptsächlich in Geldmarktinstrumenten und/oder Geldmarktfondsanteilen und/oder sonstigen übertragbaren Schuld-
titeln mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und/oder in Bankeinlagen investieren, und/oder die eine Rendite
anstreben, die den Zinsen von Geldmarktinstrumenten nahe kommt;

— sonstige monetäre Finanzinstitute: andere gebietsansässige monetäre Finanzinstitute, die die MFI-Definition unabhängig
von der Art ihrer Geschäftstätigkeit erfüllen.
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(1) Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und
Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (ABl. L 126 vom 26.5.2000, S. 1). Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie
2006/29/EG (ABl. L 70 vom 9.3.2006, S. 50), in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Einschließlich der Erlöse aus dem Verkauf von Bankschuldverschreibungen an das Publikum.
(3) ABl. L 275 vom 27.10.2000, S. 39. Richtlinie in der jeweils gültigen Fassung.



Bankinstitute außerhalb der Mitgliedstaaten werden als „Banken“ und nicht als MFI bezeichnet. Ebenso bezieht sich der
Begriff „Nicht-MFI“ nur auf die Mitgliedstaaten; für andere Länder ist die Bezeichnung „Nichtbanken“ richtig. Zu den
„Nicht-MFI“ gehören die folgenden Sektoren und Teilsektoren:

— öffentliche Haushalte (Staat): gebietsansässige Einheiten, deren Hauptfunktion darin besteht, nicht marktbestimmte Güter
und Dienstleistungen für den Individual- und Kollektivkonsum bereitzustellen und/oder die Einkommen und Ver-
mögen umzuverteilen (ESVG 95, 2.68 bis 2.70);

— Zentralstaat: alle zentralen öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit sich über das gesamte Wirtschaftsgebiet
erstreckt, mit Ausnahme der Zentralverwaltung der Sozialversicherung (ESVG 95, 2.71):

— Länder: separate institutionelle Einheiten auf der Ebene unterhalb des Zentralstaates und oberhalb der Gemeinden, die
staatliche Funktionen wahrnehmen, mit Ausnahme der Länderverwaltungen der Sozialversicherung (ESVG 95, 2.72);

— Gemeinden: öffentliche Körperschaften, deren Zuständigkeit auf einen örtlich begrenzten Teil des Wirtschaftsgebiets
beschränkt ist, mit Ausnahme lokaler Stellen der Sozialversicherung (ESVG 95, 2.73);

— Sozialversicherung: alle institutionellen Einheiten des Zentralstaates, der Länder und der Gemeinden, deren Haupttätig-
keit in der Gewährung von Sozialleistungen besteht (ESVG 95, 2.74).

Die sonstigen Gebietsansässigen, d. h. gebietsansässige Nicht-MFI ohne den Teilsektor öffentliche Haushalte (Staat), um-
fassen:

— sonstige Finanzintermediäre sowie Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen: nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften
und Quasi-Kapitalgesellschaften (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen), deren Hauptfunktion darin
besteht, finanzielle Mittlertätigkeiten auszuüben, und die gegenüber anderen institutionellen Einheiten (jedoch ohne die
Zentralbank und Kreditinstitute) zu diesem Zweck Verbindlichkeiten eingehen, die nicht die Form von Zahlungs-
mitteln, Einlagen und/oder Substituten für Einlagen im engeren Sinne haben (ESVG 95, 2.53 bis 2.67). Ebenfalls
eingeschlossen sind Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen, zu denen alle finanziellen Kapitalgesellschaften und
Quasi-Kapitalgesellschaften gehören, die grundsätzlich in Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten engagiert sind
(ESVG 95, 2.57 bis 2.59);

— Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen: nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesell-
schaften, die in ihrer Hauptfunktion als Folge der Zusammenfassung von Versicherungsrisiken finanzielle Mittler-
tätigkeiten ausüben (ESVG 95, 2.60 bis 2.67);

— nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften: Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die keine finanziellen Mittler-
tätigkeiten ausüben und die als Marktproduzenten in der Haupttätigkeit Waren und nichtfinanzielle Dienstleistungen
produzieren (ESVG 95, 2.21 bis 2.31);

— private Haushalte: Einzelpersonen und Gruppen von Einzelpersonen in ihrer Funktion als Konsumenten und gege-
benenfalls auch in ihrer Eigenschaft als Produzenten von Waren und nichtfinanziellen Dienstleistungen ausschließlich
für den eigenen Konsum sowie als Produzenten, die marktbestimmte Waren, nichtfinanzielle und finanzielle Dienst-
leistungen produzieren, sofern deren Aktivitäten nicht denen von Quasi-Kapitalgesellschaften entsprechen. Einge-
schlossen sind private Organisationen ohne Erwerbszweck, die in der Hauptsache nicht marktbestimmte Waren
und Dienstleistungen für bestimmte Gruppen privater Haushalte bereitstellen (ESVG 95, 2.75 bis 2.88).

Nähere Informationen zur Sektoreneinteilung von Geschäftspartnern von Nicht-MFI, die nicht im Inland ansässig sind,
können dem geld- und bankenstatistischen Handbuch der EZB zur Sektorenklassifizierung („Money and Banking Statistics
Sector Manual“) entnommen werden.

Definitionen der Instrumentenkategorien

Die Definitionen der Kategorien von Aktiva und Passiva berücksichtigen die Besonderheiten der verschiedenen Finanz-
systeme. Bestimmte Aktiva- und Passiva-Kategorien werden nach ihrer Ursprungslaufzeit aufgeschlüsselt. Die Ursprungs-
laufzeit bezeichnet die feste Laufzeit eines Finanzinstruments, vor deren Ablauf es nicht (z. B. Schuldverschreibungen)
oder nur unter Inkaufnahme einer Vertragsstrafe (z. B. bestimmte Einlagearten) getilgt werden kann. Die Kündigungsfrist
ist der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Inhaber seine Absicht, die Anlage zu kündigen, bekannt gibt, und
dem Zeitpunkt, zu dem der Inhaber die Anlage in Bargeld umwandeln kann, ohne eine Vertragsstrafe zahlen zu müssen.
Finanzinstrumente werden nur dann nach der Kündigungsfrist erfasst, wenn es keine vereinbarte Laufzeit gibt.

Die im Folgenden abgedruckten Tabellen enthalten eine detaillierte standardisierte Beschreibung der Instrumentenkatego-
rien, die von den NZBen im Einklang mit der vorliegenden Verordnung so verwendet werden, dass sie den nationalen
Gegebenheiten entsprechen (1).
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(1) Mit anderen Worten sind diese Tabellen keine Listen einzelner Finanzinstrumente.
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ANHANG III

VOM TATSÄCHLICHEN KREIS DER BERICHTSPFLICHTIGEN ZU ERFÜLLENDE MINDESTAN-
FORDERUNGEN

Die Berichtspflichtigen müssen zur Erfüllung ihrer statistischen Berichtspflichten gegenüber der EZB die folgenden Min-
deststandards einhalten:

1. Mindestanforderungen für die Übermittlung

a) Die Meldungen an die NZBen müssen rechtzeitig und innerhalb der von den diesen gesetzten Fristen erfolgen.

b) Statistische Meldungen müssen in der Form und dem Format abgefasst werden, die den technischen Berichts-
pflichten der NZBen entsprechen.

c) Die Ansprechpartner bei dem Berichtspflichtigen müssen benannt werden.

d) Die technischen Spezifikationen für die Datenübertragung an die NZBen müssen beachtet werden.

2. Mindestanforderungen für die Exaktheit

e) Die statistischen Daten müssen korrekt sein:

— Die Meldungen müssen frei von Formalfehlern sein (z. B. muss die Addition von Zwischensummen die
jeweilige Gesamtsumme ergeben).

— Die Daten müssen zwischen allen Berichtsterminen konsistent sein.

f) Die Berichtspflichtigen müssen in der Lage sein, die in den gemeldeten Zahlen zum Ausdruck kommenden
Entwicklungen zu erläutern.

g) Alle statistischen Daten müssen vollständig sein: Lücken sollten erwähnt und den NZBen erklärt und gegebenen-
falls so schnell wie möglich geschlossen werden.

h) Die statistischen Daten dürfen keine Lücken in Bezug auf Kontinuität und Struktur aufweisen.

i) Die Berichtspflichtigen müssen in ihren Meldungen die von den NZBen für die technische Übermittlung vorge-
schriebenen Dimensionen und die Anzahl der Dezimalstellen einhalten.

j) Die Berichtspflichtigen müssen die von den NZBen für die technische Übermittlung vorgeschriebenen Rundungs-
regeln befolgen.

3. Mindestanforderungen für die konzeptionelle Erfüllung

k) Die statistischen Daten müssen den Definitionen und Klassifizierungen dieser Verordnung entsprechen.

l) Sollte von diesen Definitionen und Klassifizierungen abgewichen werden, müssen die Berichtspflichtigen gege-
benenfalls den Unterschied zwischen den angelegten und den in dieser Verordnung enthaltenen Kriterien regel-
mäßig überwachen und quantifizieren.

m) Die Berichtspflichtigen müssen in der Lage sein, Brüche zwischen den gelieferten Daten und denen vorausgegan-
gener Zeiträume zu erläutern.

4. Mindestanforderungen für Korrekturen

n) Die von der EZB und den NZBen vorgeschriebenen Korrekturpraktiken und -verfahren müssen angewandt werden.
Korrekturen, die nicht in regelmäßigem Turnus erfolgen, müssen erläutert werden.
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